
Textliche Festsetzungen
nach § 9 BauGB und Art. 81 BayBO
es gilt die BauNVO i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Gewerbegebiet
Festgesetzt wird ein Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO 1990. Folgende 
Nutzungen sind nicht zulässig:
- Einzelhandelsbetriebe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 1990,
- reine Lagerplätze gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 1990,
- sowie Tankstellen gemäß § 8 Abs. 2 Nr.3 BauNVO 1990.
Betriebsleiterwohnungen sind nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 1990 ausnahmsweise 
zulässig, wenn sie in das Gebäude des Gewerbebetriebes baulich integriert werden 
sowie bezüglich der Fläche dem Betrieb untergeordnet sind. Die maximal zulässige 
Geschossfläche von Betriebsleiterwohnungen beträgt 200 m². Es ist nur eine 
Betriebsleiterwohnung je Betrieb zulässig. Separate Wohngebäude sind unzulässig.
Vergnügungsstätten gemäß § 8 Abs. 3 Nr.3 BauNVO 1990 sind auch ausnahms-  
weise nicht zulässig.

1.2 Sondergebiete für Einzelhandel
Im SO 1 gilt:
Das Gebiet wird als sonstiges Sondergebiet für Einzelhandel gemäß § 11 BauNVO 
festgesetzt.
Zulässig sind nur folgende Einzelhandelssortimente:
- Einzelhandel mit Lebensmittelvollsortiment mit einer Verkaufsfläche von maximal 
1.200 m²
- Einzelhandel mit Getränkesortiment mit einer Verkaufsfläche von maximal 650 m²
Daneben sind Gastronomieflächen / Café bis 150 m² Nutzfläche zulässig.

Im SO 2 gilt:
Das Gebiet wird als sonstiges Sondergebiet für Einzelhandel gemäß § 11 BauNVO 
festgesetzt.
Zulässig sind nur folgende Einzelhandelssortimente:
- Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 m²

Im SO 1 und SO 2 gilt:
Innerhalb der maximal zulässigen Verkaufsflächen sind neben den genannten 
Sortimenten jeweils auch die branchenüblichen Randsortimente mit maximal 10 % 
der Verkaufsfläche zulässig.
In den Betrieben sind neben den Verkaufsflächen Büroflächen und Lagerflächen als 
Nebenflächen zulässig.
Im Sondergebiet sind ferner Werbeanlagen gemäß Festsetzung Ziffer 7 zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung
Die festgesetzte Gebäudehöhe ist das Maß zwischen dem zukünftigen Gelände und 
dem Dachfirst oder dem oberen Wandabschluss.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen und Abstandsflächen
Es wird abweichende Bauweise festgesetzt: bei Einhaltung seitlicher Grenzabstände 
sind auch Gebäude mit einer Baukörperlänge von mehr als 50 m zulässig.
Im Gewerbegebiet sind die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten. Im 
Sondergebiet beträgt die Abstandsflächentiefe 0,25 H, mindestens 3 m.

4. Private Grünfläche: Nutzgärten
In den privaten Grünflächen ist eine Nutzung als Nutzgarten zulässig, die Nutzung 
zur Erholungszwecken ist unzulässig.
Es ist je Gartengrundstück ein Gartengerätehaus mit einer maximalen Grundfläche 
von 8 m² außerhalb der Bauverbotszone der St 2436 zulässig.
Aufenthaltsräume sowie Toiletten sind unzulässig.

5. Einfahrten
Entlang der Industriestraße ist eine Einfahrt im festgesetzten Bereich und nur in 
einer Breite von max. 12 m zulässig. Ansonsten sind Einfahrten dort unzulässig.

6. Immissionsschutz
Zulässig sind Betriebe und Anlagen, deren Schallschutzemissionen die folgenden 
Emissionskontingente (LEK tags / nachts in dB(A)/m²) nach DIN 45691 weder tags 
(06:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 06:00 Uhr) überschreiten:
- LEK GE 1: 59/44 dB(A)/m²
- LEK GE 2: 62/47 dB(A)/m²
- LEK GE 3: 62/47 dB(A)/m²
- LEK SO:    63/48 dB(A)/m²
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
In der Fläche mit Umgrenzung für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen 
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- 
immissionsschutzgesetzes ist zum Schutz vor Verkehrsgeräuschen durch eine 
lärmschutzorientierte Grundrissplanung sicherzustellen, dass die notwendigen 
Lüftungsfenster von Schlafräumen auf der von der St 2436 abgewandten West-Seite 
angeordnet werden oder mit einer kontrollierten schallgedämmten Lüftungs- 
einrichtung ausgestattet werden.
Die Anforderungen an die Schalldämmmaße der Außenbauteile sind gemäß DIN 
4109, alternativ gemäß VDI 2719, auszulegen.

7. Werbeanlagen
Werbeanlagen dürfen den Baukörper in der Höhe nicht überschreiten. 

Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht sowie grellem Farben sind 
unzulässig. Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig.

8. Aufschüttungen, Abgrabungen und Böschungen
Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1 m gegenüber dem natürlichen 
Gelände zulässig. Böschungen steiler als 1 : 1,5 sind unzulässig.

9. Einfriedungen
Als Einfriedungen sind Maschendraht- oder Stabgitterzäune mit einer maximalen 
Höhe von 2,00 m zulässig. Sie sind sockellos, für Kleintiere durchlässig, mit mind. 
0,15 m bodennahem Freiraum auszuführen. Zum öffentlichen Straßenraum und zu 
öffentlichen Grünflächen ist der Zaun mind. 0,50 m von der Grundstücksgrenze 
zurückzusetzen

10. Grünordnung, Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 25 
BauGB)
10.1 Öffentliches Grün
Die als Pflanzbindung festgesetzte Hecke entlang der östlichen Außengrenze ist 
einschließlich begleitender Saumstrukturen als durchgängige Vegetationsstruktur in 
Art und Umfang zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Sie wird in Richtung 
Norden als Pflanzgebot fortgeführt und dort als lockere, baumüberstellte Hecke 
entwickelt.
Entlang der nördlichen Außengrenze (Industriestraße) ist im Bereich der öffentlichen 
Grünfläche eine Hecke zur Eingrünung des Gebietes nach Norden anzupflanzen. 
Dabei dürfen nur Gehölze mit niedriger Wuchshöhe angepflanzt werden, es ist ein 
Mindestabstand von 3 m zu den Leiterseilen der 20 kV-Leitung zu gewährleisten.
Im öffentlichen Straßenraum ist, wie zeichnerisch dargestellt, eine 
straßenbegleitende Laubbaumreihe anzupflanzen; es ist eine einheitliche Baumart 
zu wählen. Die Baumpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach 
Nutzungsaufnahme der Erschließungsstraße anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen 
und zu entwickeln. Ausgefallene Bäume sind durch entsprechende 
Nachpflanzungen zu ersetzen.
Artenwahl: Es sind heimische standortgerechte Laubgehölze und standortgerechtes 
Saatgut zu verwenden. Die Anpflanzung von Nadelgehölzen ist unzulässig. Zur 
Verwendung empfohlene Arten sind in den textlichen Hinweisen genannt.
Pflanzqualitäten
- Bäume: Hochstamm, 3xv m.B., St.U. 18-20
- Heister: 2xv, 150-200
- Sträucher: vStr. 3-5 Tr., 60-100 / 100-150
Bei Baumpflanzungen innerhalb von Belags- und Verkehrsflächen ist pro Baum ein 
spartenfreier Wurzelbereich mit einem durchlüfteten Mindestvolumen von 12 m³ 
nachzuweisen. Die Bäume innerhalb von Belags- und Verkehrsflächen sind durch 
wirksame Schutzvorkehrungen dauerhaft vor Anfahren zu schützen.

10.2 Private Grünflächen
Die Gehölzbestände entlang der östlichen Grenze der privaten Nutzgärten sind zur 
Eingrünung nach Osten als Pflanzbindungen dauerhaft zu erhalten. 

10.3 Pflanzgebote und Pflanzbindungen auf privaten Grundstücksflächen
Zur Randeingrünung der privaten Grundstücksflächen erfolgt, wie zeichnerisch 
dargestellt, die Anpflanzung von Laubbäumen in Gruppen. Zu den privaten 
Nutzgärten hin ist eine durchgängige Hecke anzupflanzen.
Entlang der nördlichen Außengrenze (Industriestraße) ist eine Hecke zur 
Eingrünung des Gebietes nach Norden anzupflanzen. Dabei dürfen nur Gehölze mit 
niedriger Wuchshöhe angepflanzt werden, es ist ein Mindestabstand von 3 m zu den 
Leiterseilen der 20 kV-Leitung zu gewährleisten.
Bei der Errichtung von Pkw-Stellplätzen auf Privatgrund ist je angefangene 5 
Stellplatzeinheiten mindestens 1 großkroniger Laubbaum anzupflanzen.
Mindestens 20% der privaten Grundstücksfläche sind als Pflanz- und Grünflächen 
gärtnerisch zu gestalten und mit heimischen, standortgerechten Laubgehölzen oder 
Stauden zu bepflanzen oder anzusäen. Diese Pflanzflächen sind dauerhaft 
fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten. Je 300 m² unbebauter 
Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaumhochstamm anzupflanzen. Die 
Begrünung der Stellplätze und die Randeingrünung auf Privatgrund werden dabei 
angerechnet.
Die Verwendung der Pflanzflächen als Retentions- und Versickerungsflächen für 
unbelastetes Niederschlagswasser (z.B. Dachflächenwasser) ist zulässig. 
Artenwahl: Es sind heimische standortgerechte Laubgehölze und standortgerechtes 
Saatgut zu verwenden. Die Anpflanzung von Nadelgehölzen ist unzulässig. Zur 
Verwendung empfohlene Arten sind in den textlichen Hinweisen genannt.
Pflanzqualitäten
- Laubbaumhochstamm, 3xv m.B., St.U. mindestens 14-16
- Heister: 2xv, 150-200
- Sträucher: vStr. 3-5 Tr., 60-100 / 100-150
Bei Baumpflanzungen innerhalb von Belags- und Verkehrsflächen ist pro Baum ein 
spartenfreier Wurzelbereich mit einem durchlüfteten Mindestvolumen von 12 m³ 
nachzuweisen. Die Bäume innerhalb von Belags- und Verkehrsflächen sind durch 
wirksame Schutzvorkehrungen dauerhaft vor Anfahren zu schützen.
Die festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen auf Privatgrund müssen innerhalb 
eines Jahres nach Baufertigstellung abgeschlossen sein. Die 
Grundstückseigentümer sind für die ordnungsgemäße und fachgerechte Pflege und 
Erhaltung der Begrünungsmaßnahmen verantwortlich. Ausgefallene Bäume sind 
durch entsprechende Nachpflanzungen zu ersetzen.

10.4 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Dem Bebauungsplan werden Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe 
in Natur und Landschaft im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans auf insgesamt 5 Flächen mit einem Umgriff 
von 1,92 ha (davon anrechenbar: 2,27 ha) verbindlich und dauerhaft zugeordnet.
Die Ausgleichsmaßnahmen A2 bis A5 sind vor dem nächsten Bruttermin (bis 
spätestens Februar) im Jahr des Baubeginns anzulegen.
Die Ausgleichsmaßnahmen sind für die Dauer des Eingriffs den Festsetzungen 
entsprechend zu unterhalten (§10 BayKompV).
Übersichtskarte: 

Änderungsbereich der 1. Änderung zugeordnete Ausgleichsflächen Nrn. 1-5 der Gemeinde Waldbüttelbrunn

Ausgleichsfläche A1: Ökokontofläche „Herrlesgraben“
Flurnr. 10582T
Fläche: 0,48 ha; davon anrechenbar 0,62 ha
Anlage / Pflege: Maßnahmen bereits realisiert (vgl. Ausgleichsbebauungsplan zum 
Bebauungsplan „Kiesäcker Teil 3“ vom 07.05.2001)
Zur Vermeidung von Verstößen gegen Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sind die folgenden vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) vor dem nächsten Bruttermin (d. h. bis Ende Februar) vor 
Baubeginn durch geeignetes Fachpersonal durchzuführen:

Ausgleichsfläche A2CEF: Ackerblühstreifen für die Feldlerche
Flurnrn. 7244, 7245
Fläche: 0,51 ha
Anlage:
- Ansaat einer artenreichen, autochthoner, mehrjährigen Wildblumen-Blühmischung 
  (z.B. KULAP-Mischung „Lebendiger Acker  trocken“ gem. LfL-Merkblatt 
  „Blühstreifen und Blühflächen richtig anlegen“)
- Ausbringung von 10-20 kg/ha
   Pflege:
- regelmäßiger Umbruch und Nachsaat in mehrjährigen Abständen
- Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
- ggf. Anpassung der Pflege in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde bei
  Auftreten von Störungszeigern

Ausgleichsfläche A3CEF:  Ackerblühstreifen für die Feldlerche
Flurnr. 13397T „Spitzäcker“
Flächengröße: 0,25 ha
anrechenbarer Faktor: 1,0 x 0,25
anrechenbare Fläche: 0,25 ha
Entwicklungsziel: Blühstreifen auf Ackerflächen für die Feldlerche
Anlage:
- Ansaat einer artenreichen, autochthonen, mehrjährigen Wildblumen-Blühmischung
  Pflege:
- regelmäßiger Umbruch und Nachsaat in mehrjährigen Abständen
- Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
- ggf. Anpassung der Pflege in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde bei
  Auftreten von Störungszeigern

Darüber hinaus werden dem Bebauungsplan folgende Grundstücke mit einem 
Flächenumgriff von insgesamt 0,68 ha (davon anrechenbar 0,89 ha) außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans wie folgt verbindlich zugeordnet:
Ausgleichsfläche A4: Renaturierung Hufgraben
Flurnr. 7260T, 7973T, 7974T, 7975T
Fläche: 0,42 ha, davon anrechenbar: 0,63 ha
Anlage:
- Bodenmodellierung, Uferaufweitung mit wechselnden Böschungsneigungen, 
  Anlage feuchter Mulden
- initiale Pflanzungen gewässerbegleitender Gehölze, Verwendung von 
  autochthonem Pflanzgut
- Ansaat mit autochthonem Saatgut für Gewässerufer und Feuchtwiesen 
Pflege:
- Zulassen von Sukzession in den Uferbereichen
- zur Aushagerung mindestens zweischürige Mahd mit Mähgutabfuhr
- nach Erreichen eines mageren Zustandes extensive Pflege der Wiesenflächen 
  durch einschürige Mahd (ab Mitte September) mit Mähgutabfuhr
- Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
Ausgleichsfläche A5: Waldsaumentwicklung am Zeller Ranken
Flurnr. 7973T, 7974T, 7975T
Fläche: 0,26 ha
Anlage:
- initiale Gehölzpflanzungen zur Entwicklung eines abgestuften Waldsaums, 
  Verwendung von autochthonem Pflanzgut
- Ansaat einer artenreichen, autochthonen oder regionalen Wildkrautmischung für 
  den Waldsaum
- Ansaat einer extensiven Wiesenfläche mit Regio-Saatgut oder Heumulch aus 
  benachbarten Wiesenflächen
Pflege:
- Zulassen der Sukzession in den Waldrandbereichen
- zur Aushagerung mindestens zweischürige Mahd mit Mähgutabfuhr
- nach Erreichen eines mageren Zustandes extensive Pflege der Wiesenflächen   
  durch einschürige Mahd (ab Mitte September) mit Mähgutabfuhr
- Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
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Zeichnerische Festsetzungen
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zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes

2. Änderung Bebauungsplan "Kiesäcker 4.1"
Verfahrensvermerke

A) Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbüttelbrunn hat in seiner öffentlichen 
Sitzung vom .......... die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ......... ortsüblich bekannt 
gemacht.

B) Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom ............. wurde mit 
der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............ bis ............ 
ausgelegt.

C) Die Gemeinde Waldbüttelbrunn hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 
............... die Bebauungsplanänderung gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung 
vom ............... als Satzung beschlossen.

Waldbüttelbrunn, den ......................

(Siegel)
                                           

   
        ............................................   

                 (Schmidt, 1. Bürgermeister)

D) Die Bebauungsplanänderung wurde am ................. gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht.

Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten.

Waldbüttelbrunn, den ......................

(Siegel)

                                                                               
   

        ............................................
        (Schmidt, 1. Bürgermeister)

bestehendes Gebäude

bestehendes Flurstück

Flurnummer7244

20 kV Freileitung Bayernwerk AG
mit Schutzabstand

20 m Bauverbots- und 40 m
Baubeschränkungszone St 2436

Bemaßung10,99 m

Wasserschutzgebiet

Zeichnerische Hinweise

Pflanzgebot: Laubbaumhochstamm
(nicht standortgebunden)

Pflanzgebot: Sträucher

Pflanzbindung: Baumhecke inkl. Saumstrukturen

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

extensive Grünlandnutzung

Entwicklung artenreicher Hochstaudenfluren

Grabenrenaturierung, Uferaufweitung

Pflanzbindung: Einzelbaum

A5

Umwandlung von Ackerflächen in Blühstreifen (A2CEF, A3CEF)A2CEF

Grünland (Bestand)

W3

Wald / flächige Gehölze (Bestand)

Biotope der bayer. Biotopkartierung (mit Nr.)

FFH - Gebiet (mit Bezeichnung und Nr.)

Verlegung der Fahrspur vom Waldrand

Textliche Festsetzungen
nach § 9 BauGB und Art. 81 BayBO
es gilt die BauNVO i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Gewerbegebiet
Festgesetzt wird ein Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO 1990. Folgende 
Nutzungen sind nicht zulässig:
- Einzelhandelsbetriebe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 1990,
- reine Lagerplätze gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 1990,
- sowie Tankstellen gemäß § 8 Abs. 2 Nr.3 BauNVO 1990.
Betriebsleiterwohnungen sind nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 1990 ausnahmsweise 
zulässig, wenn sie in das Gebäude des Gewerbebetriebes baulich integriert werden 
sowie bezüglich der Fläche dem Betrieb untergeordnet sind. Die maximal zulässige 
Geschossfläche von Betriebsleiterwohnungen beträgt 200 m². Es ist nur eine 
Betriebsleiterwohnung je Betrieb zulässig. Separate Wohngebäude sind unzulässig.
Vergnügungsstätten gemäß § 8 Abs. 3 Nr.3 BauNVO 1990 sind auch ausnahms-  
weise nicht zulässig.

1.2 Sondergebiete für Einzelhandel
Im SO 1 gilt:
Das Gebiet wird als sonstiges Sondergebiet für Einzelhandel gemäß § 11 BauNVO 
festgesetzt.
Zulässig sind nur folgende Einzelhandelssortimente:
- Einzelhandel mit Lebensmittelvollsortiment mit einer Verkaufsfläche von maximal 
1.200 m²
- Einzelhandel mit Getränkesortiment mit einer Verkaufsfläche von maximal 650 m²
Daneben sind Gastronomieflächen / Café bis 150 m² Nutzfläche zulässig.

Im SO 2 gilt:
Das Gebiet wird als sonstiges Sondergebiet für Einzelhandel gemäß § 11 BauNVO 
festgesetzt.
Zulässig sind nur folgende Einzelhandelssortimente:
- Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 m²

Im SO 1 und SO 2 gilt:
Innerhalb der maximal zulässigen Verkaufsflächen sind neben den genannten 
Sortimenten jeweils auch die branchenüblichen Randsortimente mit maximal 10 % 
der Verkaufsfläche zulässig.
In den Betrieben sind neben den Verkaufsflächen Büroflächen und Lagerflächen als 
Nebenflächen zulässig.
Im Sondergebiet sind ferner Werbeanlagen gemäß Festsetzung Ziffer 7 zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung
Die festgesetzte Gebäudehöhe ist das Maß zwischen dem zukünftigen Gelände und 
dem Dachfirst oder dem oberen Wandabschluss.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen und Abstandsflächen
Es wird abweichende Bauweise festgesetzt: bei Einhaltung seitlicher Grenzabstände 
sind auch Gebäude mit einer Baukörperlänge von mehr als 50 m zulässig.
Im Gewerbegebiet sind die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten. Im 
Sondergebiet beträgt die Abstandsflächentiefe 0,25 H, mindestens 3 m.

4. Private Grünfläche: Nutzgärten
In den privaten Grünflächen ist eine Nutzung als Nutzgarten zulässig, die Nutzung 
zur Erholungszwecken ist unzulässig.
Es ist je Gartengrundstück ein Gartengerätehaus mit einer maximalen Grundfläche 
von 8 m² außerhalb der Bauverbotszone der St 2436 zulässig.
Aufenthaltsräume sowie Toiletten sind unzulässig.

5. Einfahrten
Entlang der Industriestraße ist eine Einfahrt im festgesetzten Bereich und nur in 
einer Breite von max. 12 m zulässig. Ansonsten sind Einfahrten dort unzulässig.

6. Immissionsschutz
Zulässig sind Betriebe und Anlagen, deren Schallschutzemissionen die folgenden 
Emissionskontingente (LEK tags / nachts in dB(A)/m²) nach DIN 45691 weder tags 
(06:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 06:00 Uhr) überschreiten:
- LEK GE 1: 59/44 dB(A)/m²
- LEK GE 2: 62/47 dB(A)/m²
- LEK GE 3: 62/47 dB(A)/m²
- LEK SO:    63/48 dB(A)/m²
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
In der Fläche mit Umgrenzung für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen 
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- 
immissionsschutzgesetzes ist zum Schutz vor Verkehrsgeräuschen durch eine 
lärmschutzorientierte Grundrissplanung sicherzustellen, dass die notwendigen 
Lüftungsfenster von Schlafräumen auf der von der St 2436 abgewandten West-Seite 
angeordnet werden oder mit einer kontrollierten schallgedämmten Lüftungs- 
einrichtung ausgestattet werden.
Die Anforderungen an die Schalldämmmaße der Außenbauteile sind gemäß DIN 
4109, alternativ gemäß VDI 2719, auszulegen.

7. Werbeanlagen
Werbeanlagen dürfen den Baukörper in der Höhe nicht überschreiten. 

Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht sowie grellem Farben sind 
unzulässig. Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig.

8. Aufschüttungen, Abgrabungen und Böschungen
Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1 m gegenüber dem natürlichen 
Gelände zulässig. Böschungen steiler als 1 : 1,5 sind unzulässig.

9. Einfriedungen
Als Einfriedungen sind Maschendraht- oder Stabgitterzäune mit einer maximalen 
Höhe von 2,00 m zulässig. Sie sind sockellos, für Kleintiere durchlässig, mit mind. 
0,15 m bodennahem Freiraum auszuführen. Zum öffentlichen Straßenraum und zu 
öffentlichen Grünflächen ist der Zaun mind. 0,50 m von der Grundstücksgrenze 
zurückzusetzen

10. Grünordnung, Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 25 
BauGB)
10.1 Öffentliches Grün
Die als Pflanzbindung festgesetzte Hecke entlang der östlichen Außengrenze ist 
einschließlich begleitender Saumstrukturen als durchgängige Vegetationsstruktur in 
Art und Umfang zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Sie wird in Richtung 
Norden als Pflanzgebot fortgeführt und dort als lockere, baumüberstellte Hecke 
entwickelt.
Entlang der nördlichen Außengrenze (Industriestraße) ist im Bereich der öffentlichen 
Grünfläche eine Hecke zur Eingrünung des Gebietes nach Norden anzupflanzen. 
Dabei dürfen nur Gehölze mit niedriger Wuchshöhe angepflanzt werden, es ist ein 
Mindestabstand von 3 m zu den Leiterseilen der 20 kV-Leitung zu gewährleisten.
Im öffentlichen Straßenraum ist, wie zeichnerisch dargestellt, eine 
straßenbegleitende Laubbaumreihe anzupflanzen; es ist eine einheitliche Baumart 
zu wählen. Die Baumpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach 
Nutzungsaufnahme der Erschließungsstraße anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen 
und zu entwickeln. Ausgefallene Bäume sind durch entsprechende 
Nachpflanzungen zu ersetzen.
Artenwahl: Es sind heimische standortgerechte Laubgehölze und standortgerechtes 
Saatgut zu verwenden. Die Anpflanzung von Nadelgehölzen ist unzulässig. Zur 
Verwendung empfohlene Arten sind in den textlichen Hinweisen genannt.
Pflanzqualitäten
- Bäume: Hochstamm, 3xv m.B., St.U. 18-20
- Heister: 2xv, 150-200
- Sträucher: vStr. 3-5 Tr., 60-100 / 100-150
Bei Baumpflanzungen innerhalb von Belags- und Verkehrsflächen ist pro Baum ein 
spartenfreier Wurzelbereich mit einem durchlüfteten Mindestvolumen von 12 m³ 
nachzuweisen. Die Bäume innerhalb von Belags- und Verkehrsflächen sind durch 
wirksame Schutzvorkehrungen dauerhaft vor Anfahren zu schützen.

10.2 Private Grünflächen
Die Gehölzbestände entlang der östlichen Grenze der privaten Nutzgärten sind zur 
Eingrünung nach Osten als Pflanzbindungen dauerhaft zu erhalten. 

10.3 Pflanzgebote und Pflanzbindungen auf privaten Grundstücksflächen
Zur Randeingrünung der privaten Grundstücksflächen erfolgt, wie zeichnerisch 
dargestellt, die Anpflanzung von Laubbäumen in Gruppen. Zu den privaten 
Nutzgärten hin ist eine durchgängige Hecke anzupflanzen.
Entlang der nördlichen Außengrenze (Industriestraße) ist eine Hecke zur 
Eingrünung des Gebietes nach Norden anzupflanzen. Dabei dürfen nur Gehölze mit 
niedriger Wuchshöhe angepflanzt werden, es ist ein Mindestabstand von 3 m zu den 
Leiterseilen der 20 kV-Leitung zu gewährleisten.
Bei der Errichtung von Pkw-Stellplätzen auf Privatgrund ist je angefangene 5 
Stellplatzeinheiten mindestens 1 großkroniger Laubbaum anzupflanzen.
Mindestens 20% der privaten Grundstücksfläche sind als Pflanz- und Grünflächen 
gärtnerisch zu gestalten und mit heimischen, standortgerechten Laubgehölzen oder 
Stauden zu bepflanzen oder anzusäen. Diese Pflanzflächen sind dauerhaft 
fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten. Je 300 m² unbebauter 
Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaumhochstamm anzupflanzen. Die 
Begrünung der Stellplätze und die Randeingrünung auf Privatgrund werden dabei 
angerechnet.
Die Verwendung der Pflanzflächen als Retentions- und Versickerungsflächen für 
unbelastetes Niederschlagswasser (z.B. Dachflächenwasser) ist zulässig. 
Artenwahl: Es sind heimische standortgerechte Laubgehölze und standortgerechtes 
Saatgut zu verwenden. Die Anpflanzung von Nadelgehölzen ist unzulässig. Zur 
Verwendung empfohlene Arten sind in den textlichen Hinweisen genannt.
Pflanzqualitäten
- Laubbaumhochstamm, 3xv m.B., St.U. mindestens 14-16
- Heister: 2xv, 150-200
- Sträucher: vStr. 3-5 Tr., 60-100 / 100-150
Bei Baumpflanzungen innerhalb von Belags- und Verkehrsflächen ist pro Baum ein 
spartenfreier Wurzelbereich mit einem durchlüfteten Mindestvolumen von 12 m³ 
nachzuweisen. Die Bäume innerhalb von Belags- und Verkehrsflächen sind durch 
wirksame Schutzvorkehrungen dauerhaft vor Anfahren zu schützen.
Die festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen auf Privatgrund müssen innerhalb 
eines Jahres nach Baufertigstellung abgeschlossen sein. Die 
Grundstückseigentümer sind für die ordnungsgemäße und fachgerechte Pflege und 
Erhaltung der Begrünungsmaßnahmen verantwortlich. Ausgefallene Bäume sind 
durch entsprechende Nachpflanzungen zu ersetzen.

10.4 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Dem Bebauungsplan werden Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe 
in Natur und Landschaft im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans auf insgesamt 5 Flächen mit einem Umgriff 
von 1,92 ha (davon anrechenbar: 2,27 ha) verbindlich und dauerhaft zugeordnet.
Die Ausgleichsmaßnahmen A2 bis A5 sind vor dem nächsten Bruttermin (bis 
spätestens Februar) im Jahr des Baubeginns anzulegen.
Die Ausgleichsmaßnahmen sind für die Dauer des Eingriffs den Festsetzungen 
entsprechend zu unterhalten (§10 BayKompV).
Übersichtskarte: 

Änderungsbereich der 1. Änderung zugeordnete Ausgleichsflächen Nrn. 1-5 der Gemeinde Waldbüttelbrunn

Ausgleichsfläche A1: Ökokontofläche „Herrlesgraben“
Flurnr. 10582T
Fläche: 0,48 ha; davon anrechenbar 0,62 ha
Anlage / Pflege: Maßnahmen bereits realisiert (vgl. Ausgleichsbebauungsplan zum 
Bebauungsplan „Kiesäcker Teil 3“ vom 07.05.2001)
Zur Vermeidung von Verstößen gegen Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sind die folgenden vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) vor dem nächsten Bruttermin (d. h. bis Ende Februar) vor 
Baubeginn durch geeignetes Fachpersonal durchzuführen:

Ausgleichsfläche A2CEF: Ackerblühstreifen für die Feldlerche
Flurnrn. 7244, 7245
Fläche: 0,51 ha
Anlage:
- Ansaat einer artenreichen, autochthoner, mehrjährigen Wildblumen-Blühmischung 
  (z.B. KULAP-Mischung „Lebendiger Acker  trocken“ gem. LfL-Merkblatt 
  „Blühstreifen und Blühflächen richtig anlegen“)
- Ausbringung von 10-20 kg/ha
   Pflege:
- regelmäßiger Umbruch und Nachsaat in mehrjährigen Abständen
- Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
- ggf. Anpassung der Pflege in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde bei
  Auftreten von Störungszeigern

Ausgleichsfläche A3CEF:  Ackerblühstreifen für die Feldlerche
Flurnr. 13397T „Spitzäcker“
Flächengröße: 0,25 ha
anrechenbarer Faktor: 1,0 x 0,25
anrechenbare Fläche: 0,25 ha
Entwicklungsziel: Blühstreifen auf Ackerflächen für die Feldlerche
Anlage:
- Ansaat einer artenreichen, autochthonen, mehrjährigen Wildblumen-Blühmischung
  Pflege:
- regelmäßiger Umbruch und Nachsaat in mehrjährigen Abständen
- Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
- ggf. Anpassung der Pflege in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde bei
  Auftreten von Störungszeigern

Darüber hinaus werden dem Bebauungsplan folgende Grundstücke mit einem 
Flächenumgriff von insgesamt 0,68 ha (davon anrechenbar 0,89 ha) außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans wie folgt verbindlich zugeordnet:
Ausgleichsfläche A4: Renaturierung Hufgraben
Flurnr. 7260T, 7973T, 7974T, 7975T
Fläche: 0,42 ha, davon anrechenbar: 0,63 ha
Anlage:
- Bodenmodellierung, Uferaufweitung mit wechselnden Böschungsneigungen, 
  Anlage feuchter Mulden
- initiale Pflanzungen gewässerbegleitender Gehölze, Verwendung von 
  autochthonem Pflanzgut
- Ansaat mit autochthonem Saatgut für Gewässerufer und Feuchtwiesen 
Pflege:
- Zulassen von Sukzession in den Uferbereichen
- zur Aushagerung mindestens zweischürige Mahd mit Mähgutabfuhr
- nach Erreichen eines mageren Zustandes extensive Pflege der Wiesenflächen 
  durch einschürige Mahd (ab Mitte September) mit Mähgutabfuhr
- Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
Ausgleichsfläche A5: Waldsaumentwicklung am Zeller Ranken
Flurnr. 7973T, 7974T, 7975T
Fläche: 0,26 ha
Anlage:
- initiale Gehölzpflanzungen zur Entwicklung eines abgestuften Waldsaums, 
  Verwendung von autochthonem Pflanzgut
- Ansaat einer artenreichen, autochthonen oder regionalen Wildkrautmischung für 
  den Waldsaum
- Ansaat einer extensiven Wiesenfläche mit Regio-Saatgut oder Heumulch aus 
  benachbarten Wiesenflächen
Pflege:
- Zulassen der Sukzession in den Waldrandbereichen
- zur Aushagerung mindestens zweischürige Mahd mit Mähgutabfuhr
- nach Erreichen eines mageren Zustandes extensive Pflege der Wiesenflächen   
  durch einschürige Mahd (ab Mitte September) mit Mähgutabfuhr
- Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

   

Textliche Hinweise
1. Leitungsrechte
Im Geltungsbereich befindet sich eine 20 kV Freileitung der Bayernwerk AG. Die 
Abstände und zugehörigen Bestimmungen für bauliche Anlagen und Bäume im 
Bereich der Leitung können dem Merkblatt Auszug aus VDE 0210 Teil 1 und 2 
entnommen werden.
Die genauen Mindestabstände zu den Leiterseilen können erst bei Vorliegen 
konkreter Planungsunterlagen mit genauen Standort- und Höhenangaben ermittelt 
werden. Deshalb sollten der Bayernwerk AG Bauanträge zur Stellungnahme 
vorgelegt werden.
Bei einer geplanten Nutzungsänderung der bestehenden Grundstücksoberfläche 
müssen innerhalb des Schutzzonenbereichs der Freileitung die geforderten 
Schutzabstände nach DIN VDE 0210 eingehalten werden. Deshalb sollte die 
Bayernwerk AG frühzeitig informiert werden.
Die Standsicherheit der Leitungsmasten und die Zufahrt zum Maststandort mit 
Baufahrzeugen müssen zu Jederzeit gewährleistet werden. 
Im Bereich der Freileitung dürfen keine hochwachsenden Bäume gepflanzt werden. 
Auffüllungen, Lagerungen von Baumaterial und  Hilfsmittel im Leitungsbereich sind 
nicht zulässig. Bei einer Bepflanzung muss darauf geachtet werden, dass Bäume 
und tiefwurzelnde Sträucher einen Mindestabstand von 2,50 m zu den bestehenden 
Versorgungsleitungen der Mainfranken Netzt GmbH haben. Grundsätzlich sind 
hierbei die Festlegungen der DIN 18920 sowie die DVGW-Arbeitsblätter GW 125, G 
462 und W 403 einzuhalten.
Im und am Rande des Planbereichs befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom. Auf die vorhandenen, dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr 
dienenden Telekommunikationslinien, ist bei Planungen grundsätzlich Rücksicht zu 
nehmen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TL-Linien müssen weiterhin 
gewährleistet bleiben. In der Stichstraße ist eine geeignete und ausreichende 
Trasse mit einer Leitungszone von ca. 0,2 m bis 0,3 m für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sind das Merkblatt über Baumstandorte 
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, 
sowie das Merkblatt R 2 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der FGSV, 
Gemeinschaftsausgabe mit DWA und DVGW, Ausgabe 2013 zu beachten.

2. Bauverbotszone St 2436
Die Bauverbotszone von 20 m nach Art. 23 Abs. 1 des Bay. Straßen- und 
Wegegesetzes vom äußeren Fahrbahnrand der Staatsstraße St 2436 ist von 
jeglicher Bebauung freizuhalten.

3. Denkmalschutz
Im Geltungsbereich sind keine Bodendenkmäler kartiert, jedoch sind nach 
Auffassung des Landesamtes für Denkmalpflege Bodendenkmäler zu vermuten. 
Daher wird empfohlen, vor Beginn von Erdarbeiten mit der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu klären, ob diese er Erlaubnispflicht nach Art. 7 Abs. 1 
DSchG unterliegen. Gemäß Art. 7 Abs. 1 DSchG bedürfen Bodeneingriffe aller Art 
auch in jenen Bereichen einer denkmalrechtlichen Erlaubnis, in denen 
Bodendenkmäler vermutet werden müssen. Diese Erlaubnis ist in einem 
eigenständigen Verfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
beantragen.
Art. 7 Abs. 1 DSchG:
"Wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu einem anderen 
Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, obwohl er weiß oder 
vermutet oder den Umständen nach annehmen muss, dass sich dort 
Bodendenkmäler befinden, bedarf der Erlaubnis. Die Erlaubnis kann versagt 
werden, soweit dies zum Schutz eines Bodendenkmals erforderlich ist."
Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere 
Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG.
Art. 8 Abs. 1 DSchG:
"Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks 
sowie der Unternehmer und der Leiter  er Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, 
so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit."
Art. 8 Abs. 2 DSchG:
"Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet."

4. Wasserschutzgebiet
Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes des 
Wasserwerkes Zell (Zone III). Die Schutzgebietsverordnung vom 28.07.1978 (Nr. 
225  520 a 10/77) der Regierung von Unterfranken ist zu beachten.
Gemäß 3.6 dieser Verordnung sind der Bau oder die Erweiterung von Anlagen 
welche zur Versickerung des von Dachflächen abfließenden Wasser dienen nach § 
2 Abs. 1 WHG i. V. m. § 1 NWFreiV erlaubnispflichtig.
Gemäß 5.1 dieser Verordnung ist insbesondere das Errichten oder Erweitern von 
Betrieben, in denen wassergefährdende Stoffe im Sinne des § 19 WHG hergestellt, 
verarbeitet, umgesetzt oder gelagert werden, verboten.
Zudem ist eine Versickerung von Oberflächenwasser und die Errichtung von 
Sickerschächten verboten. Einer Versickerung von Wasser, das ausschließlich von 
Dachflächen abfließt kann zugestimmt werden. Straßen-, Park- und Stellplatzflächen 
sind mit einer wasserundurchlässigen Oberfläche auszubilden. Das anfallende 
Oberflächenwasser ist zu sammeln und über nachweislich dichte Kanäle aus dem 
Wasserschutzgebiet zu führen.
Die Grundleitungen sind vor Inbetriebnahme und wiederkehrend alle 5 Jahre nach 
DIN EN 1610 auf Dichtigkeit zu prüfen. Bei offener Leitungsführung sind auch die 
entsprechenden Revisionsschächte einer Dichtungsprüfung zu unterziehen. 
Ausgenommen sind Grundleitungen und deren Revisionsschächte, die 
ausschließlich mit Wasser, das von Dachflächen abfließt, beaufschlagt werden.
Das Plangebiet ist als Karstgebiet bzw. Gebiet mit klüftigem Untergrund eingestuft.
Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind in amtlich festgesetzten 
Wasserschutzgebieten höhere Anforderungen einzuhalten. Die Prüfpflicht für eine 
Heizöllagerung sinkt dann z. B. auf Anlagen größer 1.000 Liter anstatt größer 
10.000 Liter außerhalb von Schutzgebieten.
Fremdwasser (Quell-, Drän- und Schichtenwasser sowie Niederschlagswasser aus 
Außeneinzugsgebieten) darf nicht der Kanalisation und somit der Kläranlage 
zufließen. Fremdwasser ist getrennt von der Kanalisation abzuleiten.
Die quantitativen und qualitativen Anforderungen und Vorgaben des 
DWA-Merkblattes M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" 
sind zu beachten. Die in dem Merkblatt enthaltenen Nachweise sind zu führen.

5. Beschränkter Bauschutzbereich
Der Geltungsbereich liegt im beschränkten Bauschutzbereich (§ 17 LuftVG) des 
Sonderlandeplatzes Hettstadt. Ggf. ist ihr eine luftrechtliche Genehmigung durch 
das Luftfahrt  Bundesamt bzw. die Deutsche Flugsicherung erforderlich.

6. Schutz von Mutterboden
Vor Beginn der baulichen Arbeiten auf dem Grundstück ist gem. § 202 BauGB der 
Oberboden abzutragen, seitlich zu lagern und nach Abschluss der Baumaßnahme 
wieder einzubauen. Nicht mehr benötigte Oberböden sind für Bodenverbesserungen 
in der heimischen Landwirtschaft zu verwenden.
Die Bodenmieten sollten nicht befahren werden, um Qualitätsverlusten vorzubeugen 
und sind bei einer Lagerungsdauer von mehr als 24 Wochen zu begrünen.

7. Löschwasserversorgung / Brandschutz
Für das Baugebiet ist eine Löschwasserversorgung nach Vorgabe des Merkblattes 
DVGW W 405 nachzuweisen.
Die maximalen Hydrantenabstände nach Vorgaben des Arbeitsblattes W 331 sollten 
nicht unterschritten werden.
Bei der baulichen Ausführung der Zufahrten für Einsatzfahrzeuge wird auf den 
Artikel 5 BayBO hingewiesen.
Auf die maximal zulässige Gebäudehöhe für den Nachweis des ersten und zweiten 
Flucht und Rettungsweges nach Art. 31 Abs. 3 BayBO wird hingewiesen. Hier ist im 
Einzelfall die zuständige Feuerwehr im Rahmen der Baunachweisführung 
(Brandschutznachweis) auf Leistungsfähigkeit und Ausrüstungsumfang zu 
bewerten.

8. Freiflächengestaltungsplan
Die Umsetzung der Festsetzungen zur Bepflanzung und zur Gestaltung der 
unbebauten Grundstücksflächen (Art und Standort der Bepflanzung, Belagswahl) 
sind in einem qualifizierten Freiflächengestaltungsplan zum Bauantrag prüfbar 
nachzuweisen.

9. Hinweise zum Artenschutz
Zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Verbote nach § 44 
Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sind folgende bauzeitliche Beschränkungen und 
Vorgaben zu beachten:
- Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten sind außerhalb der Brutzeit der Vögel  
  (Anfang Oktober bis Ende Februar) durchzuführen. 
- Soweit Baumaßnahme während der der Brutzeit der Vögel (März bis August) 
  stattfinden, ist sicher zu stellen, dass sich im Eingriffsbereich keine brütenden 
  Vögel befinden. Dies kann beispielsweise durch die Anlage einer Schwarzbrache 
  im Eingriffsbereich erfolgen. 
- Der Heckenzug im Osten des Gebietes ist als Tabufläche während der Brutzeit der
  Vögel vor einem Befahren oder sonstiger Nutzung zu schützen.

10. Dokumentationspflicht
Der Bauherr dokumentiert die frist- und sachgerechte Durchführung der 
Vermeidungs- sowie der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen einschließlich der 
erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen (§ 17 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG). 

11. Hinweise zur Artenwahl
Folgende Arten werden für die Pflanzenverwendung innerhalb des Baugebietes 
empfohlen:
Geeignete Gehölze für die öffentlichen Grünflächen sowie die 
Randeingrünung und Durchgrünung auf privaten Grundstückflächen, z. B.:
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Spitzahorn Acer platanoides in Sorten
Hainbuche Carpinus betulus
Winterlinde Tilia cordata
Baumhasel Corylus colurna
Feldahorn Acer campestre
Blumen-Esche Fraxinus ornus
Vogelkirsche Prunus avium
Elsbeere Sorbus torminalis
Mehlbeere Sorbus aria
Speierling Sorbus domestica

Sträucher (autochthone Gehölze, Herkunftsregion 7 Süddeutsches Berg- und 
Hügelland)
Kornelkirsche Cornus mas
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Liguster Ligustrum vulgare
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Schlehe Prunus spinosa
div. Heckenrosen Rosa spec.
Roter Holunder Sambucus racemosa
Wolliger Schneeball Viburnum lantana

Klein- und schmalkronige Laubbäume und Wildobstarten zur Verwendung im 
Bereich der öffentlichen und privaten Verkehrsflächen, z. B:
Mittelgroße und kleine Bäume
Feldahorn Acer campestre in Sorten
Französischer Ahorn Acer monspessulanum
Italienische Erle Alnus cordata
Blumen-Esche Fraxinus ornus
Zierapfelformen Malus spec.
Mehlbeere Sorbus aria
Speierling Sorbus domestica
Elsbeere Sorbus torminalis
Vogelbeere Sorbus aucuparia

Geeignete Gehölze und Saatgut für die Ausgleichsflächen
Ackerblühstreifen (A2, A3)
z. B. KULAP-Mischung „Lebendiger Acker  trocken“ gem. LfL-Merkblatt „Blühstreifen 
und Blühflächen richtig anlegen“; Ausbringung von 10-20 kg/ha

Ufergehölze (A4) ((autochthone Gehölze, Herkunftsregion 7 Süddeutsches Berg- 
und Hügelland)
Feldahorn Acer campestre
Spitzahorn Acer platanoides
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Schwarzerle Alnus glutinosa
Grauerle Alnus incana
Hainbuche Carpinus betulus
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Gewöhnl. Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Faulbaum Frangula alnus
Gewöhnl. Esche Fraxinus excelsior
Silber-Pappel Populus alba
Gewöhnl. Traubenkirsche Prunus padus
Stiel-Eiche Quercus robur
Silber-Weide Salix alba
Ohr-Weide Salix aurita
Grau-Weide Salix cinerea
Bruch-Weide Salix fragilis
Purpur-Weide Salix purpurea
Fahl-Weide Salix rubens
Mandel-Weide Salix triandra
Korb-Weide Salix viminalis
Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus

Sträucher (autochthone Gehölze, Herkunftsregion 7 Süddeutsches Berg- und 
Hügelland) (A5)
Kornelkirsche Cornus mas
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Liguster Ligustrum vulgare
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Schlehe Prunus spinosa
div. Heckenrosen Rosa spec.
Roter Holunder Sambucus racemosa
Wolliger Schneeball Viburnum lantana

Autochthones Saatgut für Gewässerrandstreifen und Feuchtwiesen (A4)
Regiosaatgut, Kombination von Ufermischung (Gewässerrandstreifen) und 
Feuchtwiesenmischung (Herkunftsregion 11 Südwestdeutsches Bergland)

Autochthones Saatgut für Extensivwiesen (A5)
Extensivwiese: RSM 8.1 regio / Regiomischung Grundmischung / Frischwiese 
(Herkunftsregion 11 Südwestdeutsches Bergland)
oder Heumulch / Heudrusch aus benachbarten Extensivwiesen

Wildkrautmischung für den Waldsaum (A5)
Artenreiche Waldrandmischung aus Wildkräutern mit schattentoleranten Arten, 
Verwendung von autochthonem oder Regio-Saatgut

12. Bepflanzung
Zwischen geplanten Baumstandorten und unterirdischen Ver- und 
Entsorgungsleitungen sind Schutzabstände von 2,50 m einzuhalten (vgl. Merkblatt R 
2 "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der FGSV, Gemeinschaftsausgabe 
mit DWA und DVWG, Ausgabe 2013).

Textliche Festsetzungen
nach § 9 BauGB und Art. 81 BayBO
es gilt die BauNVO i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Gewerbegebiet
Festgesetzt wird ein Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO 1990. Folgende 
Nutzungen sind nicht zulässig:
- Einzelhandelsbetriebe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 1990,
- reine Lagerplätze gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 1990,
- sowie Tankstellen gemäß § 8 Abs. 2 Nr.3 BauNVO 1990.
Betriebsleiterwohnungen sind nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 1990 ausnahmsweise 
zulässig, wenn sie in das Gebäude des Gewerbebetriebes baulich integriert werden 
sowie bezüglich der Fläche dem Betrieb untergeordnet sind. Die maximal zulässige 
Geschossfläche von Betriebsleiterwohnungen beträgt 200 m². Es ist nur eine 
Betriebsleiterwohnung je Betrieb zulässig. Separate Wohngebäude sind unzulässig.
Vergnügungsstätten gemäß § 8 Abs. 3 Nr.3 BauNVO 1990 sind auch ausnahms-  
weise nicht zulässig.

1.2 Sondergebiete für Einzelhandel
Im SO 1 gilt:
Das Gebiet wird als sonstiges Sondergebiet für Einzelhandel gemäß § 11 BauNVO 
festgesetzt.
Zulässig sind nur folgende Einzelhandelssortimente:
- Einzelhandel mit Lebensmittelvollsortiment mit einer Verkaufsfläche von maximal 
1.200 m²
- Einzelhandel mit Getränkesortiment mit einer Verkaufsfläche von maximal 650 m²
Daneben sind Gastronomieflächen / Café bis 150 m² Nutzfläche zulässig.

Im SO 2 gilt:
Das Gebiet wird als sonstiges Sondergebiet für Einzelhandel gemäß § 11 BauNVO 
festgesetzt.
Zulässig sind nur folgende Einzelhandelssortimente:
- Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 m²

Im SO 1 und SO 2 gilt:
Innerhalb der maximal zulässigen Verkaufsflächen sind neben den genannten 
Sortimenten jeweils auch die branchenüblichen Randsortimente mit maximal 10 % 
der Verkaufsfläche zulässig.
In den Betrieben sind neben den Verkaufsflächen Büroflächen und Lagerflächen als 
Nebenflächen zulässig.
Im Sondergebiet sind ferner Werbeanlagen gemäß Festsetzung Ziffer 7 zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung
Die festgesetzte Gebäudehöhe ist das Maß zwischen dem zukünftigen Gelände und 
dem Dachfirst oder dem oberen Wandabschluss.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen und Abstandsflächen
Es wird abweichende Bauweise festgesetzt: bei Einhaltung seitlicher Grenzabstände 
sind auch Gebäude mit einer Baukörperlänge von mehr als 50 m zulässig.
Im Gewerbegebiet sind die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten. Im 
Sondergebiet beträgt die Abstandsflächentiefe 0,25 H, mindestens 3 m.

4. Private Grünfläche: Nutzgärten
In den privaten Grünflächen ist eine Nutzung als Nutzgarten zulässig, die Nutzung 
zur Erholungszwecken ist unzulässig.
Es ist je Gartengrundstück ein Gartengerätehaus mit einer maximalen Grundfläche 
von 8 m² außerhalb der Bauverbotszone der St 2436 zulässig.
Aufenthaltsräume sowie Toiletten sind unzulässig.

5. Einfahrten
Entlang der Industriestraße ist eine Einfahrt im festgesetzten Bereich und nur in 
einer Breite von max. 12 m zulässig. Ansonsten sind Einfahrten dort unzulässig.

6. Immissionsschutz
Zulässig sind Betriebe und Anlagen, deren Schallschutzemissionen die folgenden 
Emissionskontingente (LEK tags / nachts in dB(A)/m²) nach DIN 45691 weder tags 
(06:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 06:00 Uhr) überschreiten:
- LEK GE 1: 59/44 dB(A)/m²
- LEK GE 2: 62/47 dB(A)/m²
- LEK GE 3: 62/47 dB(A)/m²
- LEK SO:    63/48 dB(A)/m²
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
In der Fläche mit Umgrenzung für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen 
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- 
immissionsschutzgesetzes ist zum Schutz vor Verkehrsgeräuschen durch eine 
lärmschutzorientierte Grundrissplanung sicherzustellen, dass die notwendigen 
Lüftungsfenster von Schlafräumen auf der von der St 2436 abgewandten West-Seite 
angeordnet werden oder mit einer kontrollierten schallgedämmten Lüftungs- 
einrichtung ausgestattet werden.
Die Anforderungen an die Schalldämmmaße der Außenbauteile sind gemäß DIN 
4109, alternativ gemäß VDI 2719, auszulegen.

7. Werbeanlagen
Werbeanlagen dürfen den Baukörper in der Höhe nicht überschreiten. 

Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht sowie grellem Farben sind 
unzulässig. Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig.

8. Aufschüttungen, Abgrabungen und Böschungen
Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1 m gegenüber dem natürlichen 
Gelände zulässig. Böschungen steiler als 1 : 1,5 sind unzulässig.

9. Einfriedungen
Als Einfriedungen sind Maschendraht- oder Stabgitterzäune mit einer maximalen 
Höhe von 2,00 m zulässig. Sie sind sockellos, für Kleintiere durchlässig, mit mind. 
0,15 m bodennahem Freiraum auszuführen. Zum öffentlichen Straßenraum und zu 
öffentlichen Grünflächen ist der Zaun mind. 0,50 m von der Grundstücksgrenze 
zurückzusetzen

10. Grünordnung, Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 25 
BauGB)
10.1 Öffentliches Grün
Die als Pflanzbindung festgesetzte Hecke entlang der östlichen Außengrenze ist 
einschließlich begleitender Saumstrukturen als durchgängige Vegetationsstruktur in 
Art und Umfang zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Sie wird in Richtung 
Norden als Pflanzgebot fortgeführt und dort als lockere, baumüberstellte Hecke 
entwickelt.
Entlang der nördlichen Außengrenze (Industriestraße) ist im Bereich der öffentlichen 
Grünfläche eine Hecke zur Eingrünung des Gebietes nach Norden anzupflanzen. 
Dabei dürfen nur Gehölze mit niedriger Wuchshöhe angepflanzt werden, es ist ein 
Mindestabstand von 3 m zu den Leiterseilen der 20 kV-Leitung zu gewährleisten.
Im öffentlichen Straßenraum ist, wie zeichnerisch dargestellt, eine 
straßenbegleitende Laubbaumreihe anzupflanzen; es ist eine einheitliche Baumart 
zu wählen. Die Baumpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach 
Nutzungsaufnahme der Erschließungsstraße anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen 
und zu entwickeln. Ausgefallene Bäume sind durch entsprechende 
Nachpflanzungen zu ersetzen.
Artenwahl: Es sind heimische standortgerechte Laubgehölze und standortgerechtes 
Saatgut zu verwenden. Die Anpflanzung von Nadelgehölzen ist unzulässig. Zur 
Verwendung empfohlene Arten sind in den textlichen Hinweisen genannt.
Pflanzqualitäten
- Bäume: Hochstamm, 3xv m.B., St.U. 18-20
- Heister: 2xv, 150-200
- Sträucher: vStr. 3-5 Tr., 60-100 / 100-150
Bei Baumpflanzungen innerhalb von Belags- und Verkehrsflächen ist pro Baum ein 
spartenfreier Wurzelbereich mit einem durchlüfteten Mindestvolumen von 12 m³ 
nachzuweisen. Die Bäume innerhalb von Belags- und Verkehrsflächen sind durch 
wirksame Schutzvorkehrungen dauerhaft vor Anfahren zu schützen.

10.2 Private Grünflächen
Die Gehölzbestände entlang der östlichen Grenze der privaten Nutzgärten sind zur 
Eingrünung nach Osten als Pflanzbindungen dauerhaft zu erhalten. 

10.3 Pflanzgebote und Pflanzbindungen auf privaten Grundstücksflächen
Zur Randeingrünung der privaten Grundstücksflächen erfolgt, wie zeichnerisch 
dargestellt, die Anpflanzung von Laubbäumen in Gruppen. Zu den privaten 
Nutzgärten hin ist eine durchgängige Hecke anzupflanzen.
Entlang der nördlichen Außengrenze (Industriestraße) ist eine Hecke zur 
Eingrünung des Gebietes nach Norden anzupflanzen. Dabei dürfen nur Gehölze mit 
niedriger Wuchshöhe angepflanzt werden, es ist ein Mindestabstand von 3 m zu den 
Leiterseilen der 20 kV-Leitung zu gewährleisten.
Bei der Errichtung von Pkw-Stellplätzen auf Privatgrund ist je angefangene 5 
Stellplatzeinheiten mindestens 1 großkroniger Laubbaum anzupflanzen.
Mindestens 20% der privaten Grundstücksfläche sind als Pflanz- und Grünflächen 
gärtnerisch zu gestalten und mit heimischen, standortgerechten Laubgehölzen oder 
Stauden zu bepflanzen oder anzusäen. Diese Pflanzflächen sind dauerhaft 
fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten. Je 300 m² unbebauter 
Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaumhochstamm anzupflanzen. Die 
Begrünung der Stellplätze und die Randeingrünung auf Privatgrund werden dabei 
angerechnet.
Die Verwendung der Pflanzflächen als Retentions- und Versickerungsflächen für 
unbelastetes Niederschlagswasser (z.B. Dachflächenwasser) ist zulässig. 
Artenwahl: Es sind heimische standortgerechte Laubgehölze und standortgerechtes 
Saatgut zu verwenden. Die Anpflanzung von Nadelgehölzen ist unzulässig. Zur 
Verwendung empfohlene Arten sind in den textlichen Hinweisen genannt.
Pflanzqualitäten
- Laubbaumhochstamm, 3xv m.B., St.U. mindestens 14-16
- Heister: 2xv, 150-200
- Sträucher: vStr. 3-5 Tr., 60-100 / 100-150
Bei Baumpflanzungen innerhalb von Belags- und Verkehrsflächen ist pro Baum ein 
spartenfreier Wurzelbereich mit einem durchlüfteten Mindestvolumen von 12 m³ 
nachzuweisen. Die Bäume innerhalb von Belags- und Verkehrsflächen sind durch 
wirksame Schutzvorkehrungen dauerhaft vor Anfahren zu schützen.
Die festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen auf Privatgrund müssen innerhalb 
eines Jahres nach Baufertigstellung abgeschlossen sein. Die 
Grundstückseigentümer sind für die ordnungsgemäße und fachgerechte Pflege und 
Erhaltung der Begrünungsmaßnahmen verantwortlich. Ausgefallene Bäume sind 
durch entsprechende Nachpflanzungen zu ersetzen.

10.4 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Dem Bebauungsplan werden Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe 
in Natur und Landschaft im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans auf insgesamt 5 Flächen mit einem Umgriff 
von 1,92 ha (davon anrechenbar: 2,27 ha) verbindlich und dauerhaft zugeordnet.
Die Ausgleichsmaßnahmen A2 bis A5 sind vor dem nächsten Bruttermin (bis 
spätestens Februar) im Jahr des Baubeginns anzulegen.
Die Ausgleichsmaßnahmen sind für die Dauer des Eingriffs den Festsetzungen 
entsprechend zu unterhalten (§10 BayKompV).
Übersichtskarte: 

Änderungsbereich der 1. Änderung zugeordnete Ausgleichsflächen Nrn. 1-5 der Gemeinde Waldbüttelbrunn

Ausgleichsfläche A1: Ökokontofläche „Herrlesgraben“
Flurnr. 10582T
Fläche: 0,48 ha; davon anrechenbar 0,62 ha
Anlage / Pflege: Maßnahmen bereits realisiert (vgl. Ausgleichsbebauungsplan zum 
Bebauungsplan „Kiesäcker Teil 3“ vom 07.05.2001)
Zur Vermeidung von Verstößen gegen Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sind die folgenden vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) vor dem nächsten Bruttermin (d. h. bis Ende Februar) vor 
Baubeginn durch geeignetes Fachpersonal durchzuführen:

Ausgleichsfläche A2CEF: Ackerblühstreifen für die Feldlerche
Flurnrn. 7244, 7245
Fläche: 0,51 ha
Anlage:
- Ansaat einer artenreichen, autochthoner, mehrjährigen Wildblumen-Blühmischung 
  (z.B. KULAP-Mischung „Lebendiger Acker  trocken“ gem. LfL-Merkblatt 
  „Blühstreifen und Blühflächen richtig anlegen“)
- Ausbringung von 10-20 kg/ha
   Pflege:
- regelmäßiger Umbruch und Nachsaat in mehrjährigen Abständen
- Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
- ggf. Anpassung der Pflege in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde bei
  Auftreten von Störungszeigern

Ausgleichsfläche A3CEF:  Ackerblühstreifen für die Feldlerche
Flurnr. 13397T „Spitzäcker“
Flächengröße: 0,25 ha
anrechenbarer Faktor: 1,0 x 0,25
anrechenbare Fläche: 0,25 ha
Entwicklungsziel: Blühstreifen auf Ackerflächen für die Feldlerche
Anlage:
- Ansaat einer artenreichen, autochthonen, mehrjährigen Wildblumen-Blühmischung
  Pflege:
- regelmäßiger Umbruch und Nachsaat in mehrjährigen Abständen
- Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
- ggf. Anpassung der Pflege in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde bei
  Auftreten von Störungszeigern

Darüber hinaus werden dem Bebauungsplan folgende Grundstücke mit einem 
Flächenumgriff von insgesamt 0,68 ha (davon anrechenbar 0,89 ha) außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans wie folgt verbindlich zugeordnet:
Ausgleichsfläche A4: Renaturierung Hufgraben
Flurnr. 7260T, 7973T, 7974T, 7975T
Fläche: 0,42 ha, davon anrechenbar: 0,63 ha
Anlage:
- Bodenmodellierung, Uferaufweitung mit wechselnden Böschungsneigungen, 
  Anlage feuchter Mulden
- initiale Pflanzungen gewässerbegleitender Gehölze, Verwendung von 
  autochthonem Pflanzgut
- Ansaat mit autochthonem Saatgut für Gewässerufer und Feuchtwiesen 
Pflege:
- Zulassen von Sukzession in den Uferbereichen
- zur Aushagerung mindestens zweischürige Mahd mit Mähgutabfuhr
- nach Erreichen eines mageren Zustandes extensive Pflege der Wiesenflächen 
  durch einschürige Mahd (ab Mitte September) mit Mähgutabfuhr
- Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
Ausgleichsfläche A5: Waldsaumentwicklung am Zeller Ranken
Flurnr. 7973T, 7974T, 7975T
Fläche: 0,26 ha
Anlage:
- initiale Gehölzpflanzungen zur Entwicklung eines abgestuften Waldsaums, 
  Verwendung von autochthonem Pflanzgut
- Ansaat einer artenreichen, autochthonen oder regionalen Wildkrautmischung für 
  den Waldsaum
- Ansaat einer extensiven Wiesenfläche mit Regio-Saatgut oder Heumulch aus 
  benachbarten Wiesenflächen
Pflege:
- Zulassen der Sukzession in den Waldrandbereichen
- zur Aushagerung mindestens zweischürige Mahd mit Mähgutabfuhr
- nach Erreichen eines mageren Zustandes extensive Pflege der Wiesenflächen   
  durch einschürige Mahd (ab Mitte September) mit Mähgutabfuhr
- Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

   

Textliche Hinweise
1. Leitungsrechte
Im Geltungsbereich befindet sich eine 20 kV Freileitung der Bayernwerk AG. Die 
Abstände und zugehörigen Bestimmungen für bauliche Anlagen und Bäume im 
Bereich der Leitung können dem Merkblatt Auszug aus VDE 0210 Teil 1 und 2 
entnommen werden.
Die genauen Mindestabstände zu den Leiterseilen können erst bei Vorliegen 
konkreter Planungsunterlagen mit genauen Standort- und Höhenangaben ermittelt 
werden. Deshalb sollten der Bayernwerk AG Bauanträge zur Stellungnahme 
vorgelegt werden.
Bei einer geplanten Nutzungsänderung der bestehenden Grundstücksoberfläche 
müssen innerhalb des Schutzzonenbereichs der Freileitung die geforderten 
Schutzabstände nach DIN VDE 0210 eingehalten werden. Deshalb sollte die 
Bayernwerk AG frühzeitig informiert werden.
Die Standsicherheit der Leitungsmasten und die Zufahrt zum Maststandort mit 
Baufahrzeugen müssen zu Jederzeit gewährleistet werden. 
Im Bereich der Freileitung dürfen keine hochwachsenden Bäume gepflanzt werden. 
Auffüllungen, Lagerungen von Baumaterial und  Hilfsmittel im Leitungsbereich sind 
nicht zulässig. Bei einer Bepflanzung muss darauf geachtet werden, dass Bäume 
und tiefwurzelnde Sträucher einen Mindestabstand von 2,50 m zu den bestehenden 
Versorgungsleitungen der Mainfranken Netzt GmbH haben. Grundsätzlich sind 
hierbei die Festlegungen der DIN 18920 sowie die DVGW-Arbeitsblätter GW 125, G 
462 und W 403 einzuhalten.
Im und am Rande des Planbereichs befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom. Auf die vorhandenen, dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr 
dienenden Telekommunikationslinien, ist bei Planungen grundsätzlich Rücksicht zu 
nehmen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TL-Linien müssen weiterhin 
gewährleistet bleiben. In der Stichstraße ist eine geeignete und ausreichende 
Trasse mit einer Leitungszone von ca. 0,2 m bis 0,3 m für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sind das Merkblatt über Baumstandorte 
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, 
sowie das Merkblatt R 2 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der FGSV, 
Gemeinschaftsausgabe mit DWA und DVGW, Ausgabe 2013 zu beachten.

2. Bauverbotszone St 2436
Die Bauverbotszone von 20 m nach Art. 23 Abs. 1 des Bay. Straßen- und 
Wegegesetzes vom äußeren Fahrbahnrand der Staatsstraße St 2436 ist von 
jeglicher Bebauung freizuhalten.

3. Denkmalschutz
Im Geltungsbereich sind keine Bodendenkmäler kartiert, jedoch sind nach 
Auffassung des Landesamtes für Denkmalpflege Bodendenkmäler zu vermuten. 
Daher wird empfohlen, vor Beginn von Erdarbeiten mit der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu klären, ob diese er Erlaubnispflicht nach Art. 7 Abs. 1 
DSchG unterliegen. Gemäß Art. 7 Abs. 1 DSchG bedürfen Bodeneingriffe aller Art 
auch in jenen Bereichen einer denkmalrechtlichen Erlaubnis, in denen 
Bodendenkmäler vermutet werden müssen. Diese Erlaubnis ist in einem 
eigenständigen Verfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
beantragen.
Art. 7 Abs. 1 DSchG:
"Wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu einem anderen 
Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, obwohl er weiß oder 
vermutet oder den Umständen nach annehmen muss, dass sich dort 
Bodendenkmäler befinden, bedarf der Erlaubnis. Die Erlaubnis kann versagt 
werden, soweit dies zum Schutz eines Bodendenkmals erforderlich ist."
Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere 
Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG.
Art. 8 Abs. 1 DSchG:
"Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks 
sowie der Unternehmer und der Leiter  er Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, 
so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit."
Art. 8 Abs. 2 DSchG:
"Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet."

4. Wasserschutzgebiet
Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes des 
Wasserwerkes Zell (Zone III). Die Schutzgebietsverordnung vom 28.07.1978 (Nr. 
225  520 a 10/77) der Regierung von Unterfranken ist zu beachten.
Gemäß 3.6 dieser Verordnung sind der Bau oder die Erweiterung von Anlagen 
welche zur Versickerung des von Dachflächen abfließenden Wasser dienen nach § 
2 Abs. 1 WHG i. V. m. § 1 NWFreiV erlaubnispflichtig.
Gemäß 5.1 dieser Verordnung ist insbesondere das Errichten oder Erweitern von 
Betrieben, in denen wassergefährdende Stoffe im Sinne des § 19 WHG hergestellt, 
verarbeitet, umgesetzt oder gelagert werden, verboten.
Zudem ist eine Versickerung von Oberflächenwasser und die Errichtung von 
Sickerschächten verboten. Einer Versickerung von Wasser, das ausschließlich von 
Dachflächen abfließt kann zugestimmt werden. Straßen-, Park- und Stellplatzflächen 
sind mit einer wasserundurchlässigen Oberfläche auszubilden. Das anfallende 
Oberflächenwasser ist zu sammeln und über nachweislich dichte Kanäle aus dem 
Wasserschutzgebiet zu führen.
Die Grundleitungen sind vor Inbetriebnahme und wiederkehrend alle 5 Jahre nach 
DIN EN 1610 auf Dichtigkeit zu prüfen. Bei offener Leitungsführung sind auch die 
entsprechenden Revisionsschächte einer Dichtungsprüfung zu unterziehen. 
Ausgenommen sind Grundleitungen und deren Revisionsschächte, die 
ausschließlich mit Wasser, das von Dachflächen abfließt, beaufschlagt werden.
Das Plangebiet ist als Karstgebiet bzw. Gebiet mit klüftigem Untergrund eingestuft.
Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind in amtlich festgesetzten 
Wasserschutzgebieten höhere Anforderungen einzuhalten. Die Prüfpflicht für eine 
Heizöllagerung sinkt dann z. B. auf Anlagen größer 1.000 Liter anstatt größer 
10.000 Liter außerhalb von Schutzgebieten.
Fremdwasser (Quell-, Drän- und Schichtenwasser sowie Niederschlagswasser aus 
Außeneinzugsgebieten) darf nicht der Kanalisation und somit der Kläranlage 
zufließen. Fremdwasser ist getrennt von der Kanalisation abzuleiten.
Die quantitativen und qualitativen Anforderungen und Vorgaben des 
DWA-Merkblattes M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" 
sind zu beachten. Die in dem Merkblatt enthaltenen Nachweise sind zu führen.

5. Beschränkter Bauschutzbereich
Der Geltungsbereich liegt im beschränkten Bauschutzbereich (§ 17 LuftVG) des 
Sonderlandeplatzes Hettstadt. Ggf. ist ihr eine luftrechtliche Genehmigung durch 
das Luftfahrt  Bundesamt bzw. die Deutsche Flugsicherung erforderlich.

6. Schutz von Mutterboden
Vor Beginn der baulichen Arbeiten auf dem Grundstück ist gem. § 202 BauGB der 
Oberboden abzutragen, seitlich zu lagern und nach Abschluss der Baumaßnahme 
wieder einzubauen. Nicht mehr benötigte Oberböden sind für Bodenverbesserungen 
in der heimischen Landwirtschaft zu verwenden.
Die Bodenmieten sollten nicht befahren werden, um Qualitätsverlusten vorzubeugen 
und sind bei einer Lagerungsdauer von mehr als 24 Wochen zu begrünen.

7. Löschwasserversorgung / Brandschutz
Für das Baugebiet ist eine Löschwasserversorgung nach Vorgabe des Merkblattes 
DVGW W 405 nachzuweisen.
Die maximalen Hydrantenabstände nach Vorgaben des Arbeitsblattes W 331 sollten 
nicht unterschritten werden.
Bei der baulichen Ausführung der Zufahrten für Einsatzfahrzeuge wird auf den 
Artikel 5 BayBO hingewiesen.
Auf die maximal zulässige Gebäudehöhe für den Nachweis des ersten und zweiten 
Flucht und Rettungsweges nach Art. 31 Abs. 3 BayBO wird hingewiesen. Hier ist im 
Einzelfall die zuständige Feuerwehr im Rahmen der Baunachweisführung 
(Brandschutznachweis) auf Leistungsfähigkeit und Ausrüstungsumfang zu 
bewerten.

8. Freiflächengestaltungsplan
Die Umsetzung der Festsetzungen zur Bepflanzung und zur Gestaltung der 
unbebauten Grundstücksflächen (Art und Standort der Bepflanzung, Belagswahl) 
sind in einem qualifizierten Freiflächengestaltungsplan zum Bauantrag prüfbar 
nachzuweisen.

9. Hinweise zum Artenschutz
Zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Verbote nach § 44 
Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sind folgende bauzeitliche Beschränkungen und 
Vorgaben zu beachten:
- Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten sind außerhalb der Brutzeit der Vögel  
  (Anfang Oktober bis Ende Februar) durchzuführen. 
- Soweit Baumaßnahme während der der Brutzeit der Vögel (März bis August) 
  stattfinden, ist sicher zu stellen, dass sich im Eingriffsbereich keine brütenden 
  Vögel befinden. Dies kann beispielsweise durch die Anlage einer Schwarzbrache 
  im Eingriffsbereich erfolgen. 
- Der Heckenzug im Osten des Gebietes ist als Tabufläche während der Brutzeit der
  Vögel vor einem Befahren oder sonstiger Nutzung zu schützen.

10. Dokumentationspflicht
Der Bauherr dokumentiert die frist- und sachgerechte Durchführung der 
Vermeidungs- sowie der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen einschließlich der 
erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen (§ 17 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG). 

11. Hinweise zur Artenwahl
Folgende Arten werden für die Pflanzenverwendung innerhalb des Baugebietes 
empfohlen:
Geeignete Gehölze für die öffentlichen Grünflächen sowie die 
Randeingrünung und Durchgrünung auf privaten Grundstückflächen, z. B.:
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Spitzahorn Acer platanoides in Sorten
Hainbuche Carpinus betulus
Winterlinde Tilia cordata
Baumhasel Corylus colurna
Feldahorn Acer campestre
Blumen-Esche Fraxinus ornus
Vogelkirsche Prunus avium
Elsbeere Sorbus torminalis
Mehlbeere Sorbus aria
Speierling Sorbus domestica

Sträucher (autochthone Gehölze, Herkunftsregion 7 Süddeutsches Berg- und 
Hügelland)
Kornelkirsche Cornus mas
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Liguster Ligustrum vulgare
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Schlehe Prunus spinosa
div. Heckenrosen Rosa spec.
Roter Holunder Sambucus racemosa
Wolliger Schneeball Viburnum lantana

Klein- und schmalkronige Laubbäume und Wildobstarten zur Verwendung im 
Bereich der öffentlichen und privaten Verkehrsflächen, z. B:
Mittelgroße und kleine Bäume
Feldahorn Acer campestre in Sorten
Französischer Ahorn Acer monspessulanum
Italienische Erle Alnus cordata
Blumen-Esche Fraxinus ornus
Zierapfelformen Malus spec.
Mehlbeere Sorbus aria
Speierling Sorbus domestica
Elsbeere Sorbus torminalis
Vogelbeere Sorbus aucuparia

Geeignete Gehölze und Saatgut für die Ausgleichsflächen
Ackerblühstreifen (A2, A3)
z. B. KULAP-Mischung „Lebendiger Acker  trocken“ gem. LfL-Merkblatt „Blühstreifen 
und Blühflächen richtig anlegen“; Ausbringung von 10-20 kg/ha

Ufergehölze (A4) ((autochthone Gehölze, Herkunftsregion 7 Süddeutsches Berg- 
und Hügelland)
Feldahorn Acer campestre
Spitzahorn Acer platanoides
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Schwarzerle Alnus glutinosa
Grauerle Alnus incana
Hainbuche Carpinus betulus
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Gewöhnl. Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Faulbaum Frangula alnus
Gewöhnl. Esche Fraxinus excelsior
Silber-Pappel Populus alba
Gewöhnl. Traubenkirsche Prunus padus
Stiel-Eiche Quercus robur
Silber-Weide Salix alba
Ohr-Weide Salix aurita
Grau-Weide Salix cinerea
Bruch-Weide Salix fragilis
Purpur-Weide Salix purpurea
Fahl-Weide Salix rubens
Mandel-Weide Salix triandra
Korb-Weide Salix viminalis
Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus

Sträucher (autochthone Gehölze, Herkunftsregion 7 Süddeutsches Berg- und 
Hügelland) (A5)
Kornelkirsche Cornus mas
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Liguster Ligustrum vulgare
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Schlehe Prunus spinosa
div. Heckenrosen Rosa spec.
Roter Holunder Sambucus racemosa
Wolliger Schneeball Viburnum lantana

Autochthones Saatgut für Gewässerrandstreifen und Feuchtwiesen (A4)
Regiosaatgut, Kombination von Ufermischung (Gewässerrandstreifen) und 
Feuchtwiesenmischung (Herkunftsregion 11 Südwestdeutsches Bergland)

Autochthones Saatgut für Extensivwiesen (A5)
Extensivwiese: RSM 8.1 regio / Regiomischung Grundmischung / Frischwiese 
(Herkunftsregion 11 Südwestdeutsches Bergland)
oder Heumulch / Heudrusch aus benachbarten Extensivwiesen

Wildkrautmischung für den Waldsaum (A5)
Artenreiche Waldrandmischung aus Wildkräutern mit schattentoleranten Arten, 
Verwendung von autochthonem oder Regio-Saatgut

12. Bepflanzung
Zwischen geplanten Baumstandorten und unterirdischen Ver- und 
Entsorgungsleitungen sind Schutzabstände von 2,50 m einzuhalten (vgl. Merkblatt R 
2 "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der FGSV, Gemeinschaftsausgabe 
mit DWA und DVWG, Ausgabe 2013).

Textliche Hinweise
1. Leitungsrechte
Im Geltungsbereich befindet sich eine 20 kV Freileitung der Bayernwerk AG. Die 
Abstände und zugehörigen Bestimmungen für bauliche Anlagen und Bäume im 
Bereich der Leitung können dem Merkblatt Auszug aus VDE 0210 Teil 1 und 2 
entnommen werden.
Die genauen Mindestabstände zu den Leiterseilen können erst bei Vorliegen 
konkreter Planungsunterlagen mit genauen Standort- und Höhenangaben ermittelt 
werden. Deshalb sollten der Bayernwerk AG Bauanträge zur Stellungnahme 
vorgelegt werden.
Bei einer geplanten Nutzungsänderung der bestehenden Grundstücksoberfläche 
müssen innerhalb des Schutzzonenbereichs der Freileitung die geforderten 
Schutzabstände nach DIN VDE 0210 eingehalten werden. Deshalb sollte die 
Bayernwerk AG frühzeitig informiert werden.
Die Standsicherheit der Leitungsmasten und die Zufahrt zum Maststandort mit 
Baufahrzeugen müssen zu Jederzeit gewährleistet werden. 
Im Bereich der Freileitung dürfen keine hochwachsenden Bäume gepflanzt werden. 
Auffüllungen, Lagerungen von Baumaterial und  Hilfsmittel im Leitungsbereich sind 
nicht zulässig. Bei einer Bepflanzung muss darauf geachtet werden, dass Bäume 
und tiefwurzelnde Sträucher einen Mindestabstand von 2,50 m zu den bestehenden 
Versorgungsleitungen der Mainfranken Netzt GmbH haben. Grundsätzlich sind 
hierbei die Festlegungen der DIN 18920 sowie die DVGW-Arbeitsblätter GW 125, G 
462 und W 403 einzuhalten.
Im und am Rande des Planbereichs befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom. Auf die vorhandenen, dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr 
dienenden Telekommunikationslinien, ist bei Planungen grundsätzlich Rücksicht zu 
nehmen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TL-Linien müssen weiterhin 
gewährleistet bleiben. In der Stichstraße ist eine geeignete und ausreichende 
Trasse mit einer Leitungszone von ca. 0,2 m bis 0,3 m für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sind das Merkblatt über Baumstandorte 
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, 
sowie das Merkblatt R 2 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der FGSV, 
Gemeinschaftsausgabe mit DWA und DVGW, Ausgabe 2013 zu beachten.

2. Bauverbotszone St 2436
Die Bauverbotszone von 20 m nach Art. 23 Abs. 1 des Bay. Straßen- und 
Wegegesetzes vom äußeren Fahrbahnrand der Staatsstraße St 2436 ist von 
jeglicher Bebauung freizuhalten.

3. Denkmalschutz
Im Geltungsbereich sind keine Bodendenkmäler kartiert, jedoch sind nach 
Auffassung des Landesamtes für Denkmalpflege Bodendenkmäler zu vermuten. 
Daher wird empfohlen, vor Beginn von Erdarbeiten mit der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu klären, ob diese er Erlaubnispflicht nach Art. 7 Abs. 1 
DSchG unterliegen. Gemäß Art. 7 Abs. 1 DSchG bedürfen Bodeneingriffe aller Art 
auch in jenen Bereichen einer denkmalrechtlichen Erlaubnis, in denen 
Bodendenkmäler vermutet werden müssen. Diese Erlaubnis ist in einem 
eigenständigen Verfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
beantragen.
Art. 7 Abs. 1 DSchG:
"Wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu einem anderen 
Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, obwohl er weiß oder 
vermutet oder den Umständen nach annehmen muss, dass sich dort 
Bodendenkmäler befinden, bedarf der Erlaubnis. Die Erlaubnis kann versagt 
werden, soweit dies zum Schutz eines Bodendenkmals erforderlich ist."
Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere 
Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG.
Art. 8 Abs. 1 DSchG:
"Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks 
sowie der Unternehmer und der Leiter  er Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, 
so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit."
Art. 8 Abs. 2 DSchG:
"Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet."

4. Wasserschutzgebiet
Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes des 
Wasserwerkes Zell (Zone III). Die Schutzgebietsverordnung vom 28.07.1978 (Nr. 
225  520 a 10/77) der Regierung von Unterfranken ist zu beachten.
Gemäß 3.6 dieser Verordnung sind der Bau oder die Erweiterung von Anlagen 
welche zur Versickerung des von Dachflächen abfließenden Wasser dienen nach § 
2 Abs. 1 WHG i. V. m. § 1 NWFreiV erlaubnispflichtig.
Gemäß 5.1 dieser Verordnung ist insbesondere das Errichten oder Erweitern von 
Betrieben, in denen wassergefährdende Stoffe im Sinne des § 19 WHG hergestellt, 
verarbeitet, umgesetzt oder gelagert werden, verboten.
Zudem ist eine Versickerung von Oberflächenwasser und die Errichtung von 
Sickerschächten verboten. Einer Versickerung von Wasser, das ausschließlich von 
Dachflächen abfließt kann zugestimmt werden. Straßen-, Park- und Stellplatzflächen 
sind mit einer wasserundurchlässigen Oberfläche auszubilden. Das anfallende 
Oberflächenwasser ist zu sammeln und über nachweislich dichte Kanäle aus dem 
Wasserschutzgebiet zu führen.
Die Grundleitungen sind vor Inbetriebnahme und wiederkehrend alle 5 Jahre nach 
DIN EN 1610 auf Dichtigkeit zu prüfen. Bei offener Leitungsführung sind auch die 
entsprechenden Revisionsschächte einer Dichtungsprüfung zu unterziehen. 
Ausgenommen sind Grundleitungen und deren Revisionsschächte, die 
ausschließlich mit Wasser, das von Dachflächen abfließt, beaufschlagt werden.
Das Plangebiet ist als Karstgebiet bzw. Gebiet mit klüftigem Untergrund eingestuft.
Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind in amtlich festgesetzten 
Wasserschutzgebieten höhere Anforderungen einzuhalten. Die Prüfpflicht für eine 
Heizöllagerung sinkt dann z. B. auf Anlagen größer 1.000 Liter anstatt größer 
10.000 Liter außerhalb von Schutzgebieten.
Fremdwasser (Quell-, Drän- und Schichtenwasser sowie Niederschlagswasser aus 
Außeneinzugsgebieten) darf nicht der Kanalisation und somit der Kläranlage 
zufließen. Fremdwasser ist getrennt von der Kanalisation abzuleiten.
Die quantitativen und qualitativen Anforderungen und Vorgaben des 
DWA-Merkblattes M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" 
sind zu beachten. Die in dem Merkblatt enthaltenen Nachweise sind zu führen.

5. Beschränkter Bauschutzbereich
Der Geltungsbereich liegt im beschränkten Bauschutzbereich (§ 17 LuftVG) des 
Sonderlandeplatzes Hettstadt. Ggf. ist ihr eine luftrechtliche Genehmigung durch 
das Luftfahrt  Bundesamt bzw. die Deutsche Flugsicherung erforderlich.

6. Schutz von Mutterboden
Vor Beginn der baulichen Arbeiten auf dem Grundstück ist gem. § 202 BauGB der 
Oberboden abzutragen, seitlich zu lagern und nach Abschluss der Baumaßnahme 
wieder einzubauen. Nicht mehr benötigte Oberböden sind für Bodenverbesserungen 
in der heimischen Landwirtschaft zu verwenden.
Die Bodenmieten sollten nicht befahren werden, um Qualitätsverlusten vorzubeugen 
und sind bei einer Lagerungsdauer von mehr als 24 Wochen zu begrünen.

7. Löschwasserversorgung / Brandschutz
Für das Baugebiet ist eine Löschwasserversorgung nach Vorgabe des Merkblattes 
DVGW W 405 nachzuweisen.
Die maximalen Hydrantenabstände nach Vorgaben des Arbeitsblattes W 331 sollten 
nicht unterschritten werden.
Bei der baulichen Ausführung der Zufahrten für Einsatzfahrzeuge wird auf den 
Artikel 5 BayBO hingewiesen.
Auf die maximal zulässige Gebäudehöhe für den Nachweis des ersten und zweiten 
Flucht und Rettungsweges nach Art. 31 Abs. 3 BayBO wird hingewiesen. Hier ist im 
Einzelfall die zuständige Feuerwehr im Rahmen der Baunachweisführung 
(Brandschutznachweis) auf Leistungsfähigkeit und Ausrüstungsumfang zu 
bewerten.

8. Freiflächengestaltungsplan
Die Umsetzung der Festsetzungen zur Bepflanzung und zur Gestaltung der 
unbebauten Grundstücksflächen (Art und Standort der Bepflanzung, Belagswahl) 
sind in einem qualifizierten Freiflächengestaltungsplan zum Bauantrag prüfbar 
nachzuweisen.

9. Hinweise zum Artenschutz
Zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Verbote nach § 44 
Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sind folgende bauzeitliche Beschränkungen und 
Vorgaben zu beachten:
- Notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten sind außerhalb der Brutzeit der Vögel  
  (Anfang Oktober bis Ende Februar) durchzuführen. 
- Soweit Baumaßnahme während der der Brutzeit der Vögel (März bis August) 
  stattfinden, ist sicher zu stellen, dass sich im Eingriffsbereich keine brütenden 
  Vögel befinden. Dies kann beispielsweise durch die Anlage einer Schwarzbrache 
  im Eingriffsbereich erfolgen. 
- Der Heckenzug im Osten des Gebietes ist als Tabufläche während der Brutzeit der
  Vögel vor einem Befahren oder sonstiger Nutzung zu schützen.

10. Dokumentationspflicht
Der Bauherr dokumentiert die frist- und sachgerechte Durchführung der 
Vermeidungs- sowie der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen einschließlich der 
erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen (§ 17 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG). 

11. Hinweise zur Artenwahl
Folgende Arten werden für die Pflanzenverwendung innerhalb des Baugebietes 
empfohlen:
Geeignete Gehölze für die öffentlichen Grünflächen sowie die 
Randeingrünung und Durchgrünung auf privaten Grundstückflächen, z. B.:
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Spitzahorn Acer platanoides in Sorten
Hainbuche Carpinus betulus
Winterlinde Tilia cordata
Baumhasel Corylus colurna
Feldahorn Acer campestre
Blumen-Esche Fraxinus ornus
Vogelkirsche Prunus avium
Elsbeere Sorbus torminalis
Mehlbeere Sorbus aria
Speierling Sorbus domestica

Sträucher (autochthone Gehölze, Herkunftsregion 7 Süddeutsches Berg- und 
Hügelland)
Kornelkirsche Cornus mas
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Liguster Ligustrum vulgare
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Schlehe Prunus spinosa
div. Heckenrosen Rosa spec.
Roter Holunder Sambucus racemosa
Wolliger Schneeball Viburnum lantana

Klein- und schmalkronige Laubbäume und Wildobstarten zur Verwendung im 
Bereich der öffentlichen und privaten Verkehrsflächen, z. B:
Mittelgroße und kleine Bäume
Feldahorn Acer campestre in Sorten
Französischer Ahorn Acer monspessulanum
Italienische Erle Alnus cordata
Blumen-Esche Fraxinus ornus
Zierapfelformen Malus spec.
Mehlbeere Sorbus aria
Speierling Sorbus domestica
Elsbeere Sorbus torminalis
Vogelbeere Sorbus aucuparia

Geeignete Gehölze und Saatgut für die Ausgleichsflächen
Ackerblühstreifen (A2, A3)
z. B. KULAP-Mischung „Lebendiger Acker  trocken“ gem. LfL-Merkblatt „Blühstreifen 
und Blühflächen richtig anlegen“; Ausbringung von 10-20 kg/ha

Ufergehölze (A4) ((autochthone Gehölze, Herkunftsregion 7 Süddeutsches Berg- 
und Hügelland)
Feldahorn Acer campestre
Spitzahorn Acer platanoides
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Schwarzerle Alnus glutinosa
Grauerle Alnus incana
Hainbuche Carpinus betulus
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Gewöhnl. Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Faulbaum Frangula alnus
Gewöhnl. Esche Fraxinus excelsior
Silber-Pappel Populus alba
Gewöhnl. Traubenkirsche Prunus padus
Stiel-Eiche Quercus robur
Silber-Weide Salix alba
Ohr-Weide Salix aurita
Grau-Weide Salix cinerea
Bruch-Weide Salix fragilis
Purpur-Weide Salix purpurea
Fahl-Weide Salix rubens
Mandel-Weide Salix triandra
Korb-Weide Salix viminalis
Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus

Sträucher (autochthone Gehölze, Herkunftsregion 7 Süddeutsches Berg- und 
Hügelland) (A5)
Kornelkirsche Cornus mas
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Liguster Ligustrum vulgare
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Schlehe Prunus spinosa
div. Heckenrosen Rosa spec.
Roter Holunder Sambucus racemosa
Wolliger Schneeball Viburnum lantana

Autochthones Saatgut für Gewässerrandstreifen und Feuchtwiesen (A4)
Regiosaatgut, Kombination von Ufermischung (Gewässerrandstreifen) und 
Feuchtwiesenmischung (Herkunftsregion 11 Südwestdeutsches Bergland)

Autochthones Saatgut für Extensivwiesen (A5)
Extensivwiese: RSM 8.1 regio / Regiomischung Grundmischung / Frischwiese 
(Herkunftsregion 11 Südwestdeutsches Bergland)
oder Heumulch / Heudrusch aus benachbarten Extensivwiesen

Wildkrautmischung für den Waldsaum (A5)
Artenreiche Waldrandmischung aus Wildkräutern mit schattentoleranten Arten, 
Verwendung von autochthonem oder Regio-Saatgut

12. Bepflanzung
Zwischen geplanten Baumstandorten und unterirdischen Ver- und 
Entsorgungsleitungen sind Schutzabstände von 2,50 m einzuhalten (vgl. Merkblatt R 
2 "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der FGSV, Gemeinschaftsausgabe 
mit DWA und DVWG, Ausgabe 2013).

Die Änderungen im Rahmen der der 2. Änderung des Bebauungsplans 
beziehen sich nur auf die blau markierte Festsetzung Nr. 1.2: 
Sondergebiet für Einzelhandel.
Alle sonstigen Festsetzungen und Hinweise behalten unverändert ihre 
Gültigkeit.
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